
 

 
 

 Personal- und Organisationsamt 
Az.: 11-130.044-9185514 

 

 

Sitzungsvorlage  AUT/02/2024 

 

Bestellung des Unterkreisführers der freiwilligen Feuerwehren im 
Landkreis Karlsruhe für den Unterkreis Kraichgau                     
 

TOP Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

2 
Ausschuss für Umwelt und Technik / Be-
triebsausschuss Abfallwirtschaftsbe-
trieb 

21.03.2024 öffentlich 

 

keine Anlagen       

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik / Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb be-
schließt: 
 
Herr Nils Neckermann wird zum Unterkreisführer für den Unterkreis Kraichgau (Bad 
Schönborn, Kraichtal, Kronau, Östringen) unter Berufung in das Beamtenverhältnis als 
Ehrenbeamter mit Amtszeit vom 01.04.2024 bis 31.03.2029 bestellt. 
 

 
I. Sachverhalt 

 
Mit Ablauf des 31.03.2024 endet die Amtszeit des Unterkreisführers der Freiwilligen 
Feuerwehren im Unterkreis Kraichgau, Herr Nils Neckermann. Daher ist ab 01.04.2024 
der Unterkreisführer für den Unterkreis Kraichgau neu zu bestellen. Entsprechend der 
gesetzlichen Regelung für die Stellvertreter des Kreisbrandmeisters beträgt die Amtszeit 
des Unterkreisführers fünf Jahre. 
 
Die Stelle des Unterkreisführers wurde am 31.10.2023 ausgeschrieben. Innerhalb der 
Bewerbungsfrist hat sich ausschließlich der amtierende Unterkreisführer Herr Nils Ne-
ckermann beworben. 
Zur Vorbereitung der Bestellung wurde bei den Kommandanten und Abteilungskom-
mandanten dieses Unterkreises am 16.01.2024 eine Anhörung durchgeführt. Die Kom-
mandanten und Abteilungskommandanten begrüßten ausdrücklich die Bewerbung von 
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Herrn Nils Neckermann und befürworteten einstimmig die Bestellung als Unterkreisfüh-
rer für den Unterkreis Kraichgau. 
 
 
II. Finanzielle / Personelle Auswirkungen 
 
Es fallen wie bisher monatliche Entschädigungen von 250 Euro gemäß der Satzung über 
die Entschädigung der feuerwehrtechnischen Ehrenbeamten des Landkreises Karlsruhe 
an. 
 
 
III. Zuständigkeit 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 5 Abs. 1 Nr. 16 der Hauptsatzung ist die Zuständigkeit des 
Ausschusses für Umwelt und Technik / Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb gege-
ben. 
 
 
 


